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die hierfür geltenden Sicherheitsvorschriften sowie 
Standards eingehalten werden. Er ist insbesondere ver
pflichtet,

a) die festgelegten Abstände von Aufwuchs, Bauten 
aller Art sowie von sonstigen Gegenständen (Kra
nen, Baggern, Leitern, Beregnungsanlagen, An
tennen usw.) zu Freileitungen, Kabel- und Rohr
leitungen sowie sonstigen Anlagen der Energie
fortleitung einzuhalten;

b) Anpflanzungen in den Trassen von Energiefort
leitungsanlagen zu unterlassen und Aufwuchs zu 
beseitigen, soweit die Anlagen durch Wurzeln oder 
Aufwuchs gefährdet werden können;

c) die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen durch 
den Energieversorgungsbetrieb zu gestatten.

Zu § 48 Abs. 2 der Verordnung:
§ 6

(1) Die Maßnahmen der Vorbereitung und Durch
führung der Errichtung, Instandhaltung, Änderung und 
Beseitigung von Energiefortleitungsanlagen, die die 
Nutzung von Grundstücken beschränken, sind zeitlich 
begrenzte Mitnutzungen. Sie sind vertraglich zu verein
baren.

(2) Die Vereinbarung über die Mitnutzung für 
Energiefortleitungsanlagen soll gleichzeitig alle erfor
derlichen Regelungen für die Maßnahmen der Errich
tung sowie der künftigen Instandhaltung, Änderung 
und Beseitigung treffen. Diese Maßnahmen bedürfen 
keiner schriftlichen Vereinbarung, wenn der Abschluß 
eines schriftlichen Vertrages über die Mitnutzung ge
mäß § 4 Abs. 2 nicht erforderlich ist.

Zu § 48 Abs. 3 der Verordnung:
§7

(1) Das Entgelt für Nutzungsbeschränkungen und
für Beeinträchtigungen durch Maßnahmen gemäß §48 
Abs. 2 der Energieverordnung in Verträgen mit Nutzem, 
die dem Geltungsbereich der Bodennutzungsverordnung 
unterliegen, ist gemäß der Bodennutzungsverordnung 
und der Ersten Durchführungsbestimmung vom 28. Mai 
1968 zur Bodennutzungsverordnung — Ausgleich der 
Wirtschaftserschwernisse — (GBl. II S. 295; Ber. S. 918) 
festzusetzen. *

(2) Das Entgelt für Nutzungsbeschränkungen und für 
Beeinträchtigungen durch Maßnahmen gemäß § 48 
Abs. 2 der Energieverordnung in Verträgen mit Nut
zern, die nicht dem Geltungsbereich der Bodennut
zungsverordnung unterliegen, ist gemäß den §§ 8  bis 11  
festzusetzen.

§ 8
(1) Bei Mitnutzung gemäß §4 Abs.i ist das Entgelt 

zu ermitteln
1 . für landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzte 

Bodenflächen
a) in entsprechender Anwendung der Anlage 1 zur 

Ersten Durchführungsbestimmung zur Boden
nutzungsverordnung hinsichtlich Freileitungsma
sten.

b) gemäß der Anlage zu dieser Durchführungs
bestimmung hinsichtlich der Umspann-, Gas- 
schieber-, Gasregler-, Gassonden- und Gas
meßanlagen;

2. für forstwirtschaftlich genutzte Bodenflächen in 
entsprechender Anwendung des § 41 der Ersten 
Durchführungsbestimmung zur Bodennutzungsver
ordnung.

(2) Die Entgeltsätze des Abs. 1 sind Höchstsätze. Un
terschreiten die tatsächlichen die mit dem Entgelt aus
gleichbaren Beeinträchtigungen wesentlich, so ist das 
Entgelt nach dem Umfang der nachgewiesenen Beein
trächtigungen zu bemessen.

§9
Bei Nutzungsbedingungen oder bei Mitnutzungen ge

mäß § 4 Abs. 1 für andere als die im § 8  genannten 
Energiefortleitungsanlagen oder an anderen als den im 
§ 8  genannten Bodenflächen oder an Gebäuden und An
lagen ist für die dauernde Beeinträchtigung ein Ent
gelt nach dem nachgewiesenen Umfang zu gewähren 
Das Entgelt darf den rechtlich zulässigen Kaufpreis für 
die betroffenen Objekte (Grundstücksteile) nicht über
steigen.

§10

(1) Bei Beeinträchtigungen durch Maßnahmen gemäß 
§ 48 Abs. 2 der Energieverordnung ist das Entgelt (die 
Entschädigung) je Ereignis zu ermitteln

1. in entsprechender Anwendung der §§31 bis 36 der 
Ersten Durchführungsbestimmung zur Bodennut
zungsverordnung für Landwirtschaftsbetriebe ein
schließlich Gärtnereien, Baumschulen usw.;

2. gemäß den Schätzungsrichtlinien des Verbandes 
der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter für 
Kleingärtner und sonstige Gartenbesitzer.

(2) Für andere als die im Abs. 1 genannten Nutzer ist 
das Entgelt nach dem nachgewiesenen Umfang der Be
einträchtigungen zu gewähren.

(3) Der Nutzer ist verpflichtet, durch geeignete Maß
nahmen Beeinträchtigungen durch Arbeiten gemäß § 48 
Abs. 2 der Energieverordnung in zumutbarer Weise zu 
vermindern oder zu verhindern.

§11
Wird durch die Nutzungsbeschränkungen die Bewirt

schaftung der betroffenen Grundstücke wesentlich er
schwert oder unmöglich, so ist auch dafür Entgelt zu 
leisten.

§12

Das Überspannen von Grundstücken ist Benutzung 
von Grundstücken im Sinne des § 48 Abs. 1 der Energie
verordnung, wenn dadurch den Nutzem landwirtschaft
licher Flächen wirtschaftliche Nachteile entstehen, we
gen der ein Anspruch auf Ausgleich nach der Boden
nutzungsverordnung und der Ersten Durchführungs
bestimmung dazu besteht.

Zu §48 Abs. 4 der Verordnung:
§13

(1) Die Ankündigung muß auf das betreffende 
Grundstück bezogene Angaben über den voraussicht
lichen Beginn, die Dauer und den Umfang der Maßnah
men enthalten.

(2) Dem Nutzer ist der festgesetzte Baubeginn min
destens eine Woche vorher bekanntzugeben. Das kann 
auch durch ortsübliche öffentliche Bekanntmachung 
oder in sonst geeigneter Weise geschehen.

(3) Wird durch die Maßnahmen die Nutzung von Bo
denflächen, Gebäuden und Anlagen beschränkt, besteht 
die Verpflichtung zum Vertragsabschluß gemäß § 48 
Abs. 1 der Energieverordnung, soweit die Vereinbarung


